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Norm

EO §35, §42

EuGVVO Art 5 Z2. Art 22 Z5

Rechtssatz

1) Art 5 Z 2 EuGVVO regelt die internationale Zuständigkeit in Unterhaltssachen und steht einer im Vollstreckungsstaat

erhobenen Unterhaltsoppositionsklage entgegen, mit der der Unterhaltsverp6ichtete eine Änderung der

wirtschaftlichen Verhältnisse geltend macht.

2) Auf Grund einer mangels internationaler Zuständigkeit aussichtslosen Unterhaltsoppositionsklage kann die

Unterhaltsexekution nicht aufgeschoben werden.
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